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Der Landrat des Vogelsbergkreises
Amtfür Veterinärwesen
und Verbraucherschutz
Vogelsbergstr.32 36341 Lauterbach, 12.05.2006

Allaemeinverfüauna
~-)1

Ausnahmegenehmigung von der Aufstallungsverpflichtung gern. § 1 Abs. 3 Geflügel-
Aufstallungsverordnung für das Gebiet des Vogelsbergkreises

Gern. § 1 Abs. 3 der Verordnung zur Aufstallung des Geflügels zum Schutz vor der Klassischen
Geflügelpest (Geflügel-Aufstallungsverordnung) vom 9. Mai2006 (www.ebundesanzeiger.de,
eBAnz AT28 2006 V1) lege ich folgendes Gebiet, in dem Geflügel auch außerhalb
geschlossener Ställe oder Schutzvorrichtungen gehalten werden darf (Freilandhaltung), fest:

das gesamte Gebiet des Vogelsbergkreises

Begründung:

Für sämtliche Geflügelhaltungen in dem o. bezeichneten Gebiet liegen die Voraussetzungen für
eine Genehmigung nach § 1 Abs. 2 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2 Geflügel-
Aufstallungsverordnung vor.

Diese Allgemeinverfügung ergeht unter dem Widerrufsvorbehalt gemäß § 36 Abs. 2 Nr. 3
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)und kann insbesondere widerrufen werden, wenn die
Voraussetzungen gem. § 1 Abs. 2 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2 der Geflügel-
Aufstallungsverordnung nicht mehr vorliegen (§ 49 Abs. 2 Nr. 3 VwVfG).

Sie trittmit dem auf die Bekanntmachung folgenden Tag in Kraftund kann beim Landrat des
Vogelsbergkreises, Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz, Vogelsbergstr. 32, 36341
Lauterbach eingesehen werden.

Hinweise:

1.
Wer Geflügel im o. g. Gebiet in Freilandhaltung halten will,hat dies der zuständigen Behörde spätestens
mit Aufnahme der Freilandhaltung unter Angabe seines Namens, seiner Anschrift und ihres Standortes
anzuzeigen (§ 1 Abs. 4 Geflügel-Aufstallungsverordnung).

2.
Enten und Gänse sind räumlich getrennt von sonstigem Geflügel zu halten (§ 1 Abs. 5 Satz 1 Geflügel-
Aufstallungsverordnung).Der Haltervon Entenund Gänsen hat sicherzustellen,dass die Tieremonatlich
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virologisch auf Influenza-A-Virus der Subtypen H5 und H7 untersucht werden. An Stelle dieser
virologischen Untersuchung nach § 1 Abs. 5 Satz 2 Geflügel-Aufstallungsverordnung kann der Halter
abweichend von § 1 Abs. 5 Satz 1 Geflügel-Aufstallungsverordnung Enten und Gänse zusammen mit
sonstigem Geflügel halten, soweit das sonstige Geflügel dazu dient die Einschleppung oder
Verschleppung der Geflügelpest in den Bestand frühzeitig zu erkennen. Im Falle des § 1 Abs. 5 Satz 3
Geflügel-Aufstallungsverordnung muss die in der Anlage zu § 1 Abs. 5 Satz 4 Geflügel-
Aufstallungsverordnung in Spalte 2 vorgesehene Anzahl von sonstigem Geflügel gehalten werden:

Femer hat der Halter jedes verendete Stück sonstiges Geflügel in einer von der zuständigen Behörde
bestimmten Untersuchungseinrichtung unverzüglich auf Influenza-A-Virus der Subtypen H5 und H7
virologisch untersuchen zu lassen (§ 1 Abs. 5 Satz 5 Geflügel-Aufstallungsverordnung).

3.
Der Geflügelhalter ist verpflichtet, abweichend von § 2 Abs. 1 Satz 1 und 2 Nr. 3 in Verbindung mit Abs. 3
der Geflügelpest-Verordnung unabhängig von der Größe des Geflügelbestandes in das zu führende
Bestandsregister je Werktag die Anzahl der verendeten Tiere zu vermerken und abweichend von § 8b Nr.
1 bis 8 der Geflügelpest-Verordnung unabhängig von der Größe des Geflügelbestandes sicherzustellen,
dass

. die Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder die sonstigen Standorte des Geflügels gegen
unbefugten Zutritt oder unbefugtes Befahren gesichert sind,

. die Ställe oder die sonstigen Standorte des Geflügels von betriebsfremden Personen nur mit
betriebseigener Schutzkleidung oder Einwegkleidung betreten werden und dass diese
Personen die Schutz- oder Einwegkleidung nach Verlassen des Stalles oder sonstigen
Aufenthaltsortes des Geflügels unverzüglich ablegen,

. Schutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich gereinigt und Einwegkleidung nach Gebrauch
unverzüglich unschädlich beseitigt wird,

. nach jeder Einstallung oder Ausstallung von Geflügel die dazu eingesetzten Gerätschaften
und der Verladeplatz gereinigt und desinfiziert werden und dass nach jeder Ausstallung die
frei gewordenen Ställe einschließlich der dort vorhandenen Einrichtungen und Gegenstände
gereinigt und desinfiziert werden,

. betriebseigene Fahrzeuge abweichend von § 16 Abs. 1 derViehverkehrsverordnung
unmittelbar nach Abschluss eines Geflügeltransports auf einem befestigen Platz gereinigt und
desinfiziert werden,

. Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Gerätschaften, die in der Geflügelhaltung eingesetzt und
von mehreren Betrieben gemeinsam benutzt werden, jeweils im abgebenden Betrieb vor der
Abgabe gereinigt und desinfiziert werden,

. eine ordnungsgemäße Schadnagerbekämpfung durchgeführt wird und hierüber
Aufzeichnungen gemacht werden,

. der Raum, der Behälter oder die sonstigen Einrichtungen zur Aufbewahrung verendeten
Geflügels bei Bedarf, mindestens jedoch einmal im Monat, gereinigt und desinfiziert werden.

4.
Die virologischen Untersuchungen nach § 1 Abs. 5 Satz 2 Geflügel-Aufstallungsverordnung sind jeweils

Anzahl der gehaltenen Enten oder Gänse Anzahl des sonstigen
ie Bestand zu haltenden Geflüaels

1 2

weniger als 10 mindestens 1, höchstens jedoch dieselbe Anzahl
wieaehaltene Enten und Gänse

11-100 10- 50
101 - 1000 20-60

mehr als 1000 30- 70
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an Probenvon60 Tierenje Bestandin einervon der zuständigenBehördebestimmten
Untersuchungseinrichtungdurchzuführen.DieProbensind mittelsRachentupferoder Kloakentupferzu
entnehmen.Werdenwenigerals 60 Entenoder Gänse gehalten,sinddiejeweilsvorhandenenTierezu
untersuchen(§2 Abs. 1 Geflügel-Aufstallungsverordnung).

5.
Gemäß § 8c der Geflügelpest-Verordnung hat jeder Geflügelhalter, der Geflügel (mehr als 100 Stück)
Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten oder Gänse im o. g.
Gebiet in Freilandhaltung halten will, die Tiere des Bestandes jeweils im Zeitraum vom 15. März bis 31.
Mai und vom 15. Oktober bis 15. Dezember eines jeden Jahres auf das Influenza-A-Virusder Subtypen
H5 und H7wie folgt untersuchen zu lassen:

1. bei Hühnem, Truthühnem, Perlhühnem, Rebhühnem, Fasanen, Laufvögeln und Wachteln jeweils
an Proben von zehn Tieren je Bestand serologisch und

2. beiGänsen und Entenjeweilsan Probenvon 15Tierenje Bestandserologisch

ineinervon der zuständigenBehördebestimmtenUntersuchungseinrichtung.

6.
DerGeflügelhalterhat der zuständigenBehördeunverzüglichjeden Nachweisdes Influenza-A-Virusder
SubtypenH5und H7mitzuteilen.Femer hat er die Ergebnisseder UntersuchungenmindestenseinJahr
langaufzubewahrenundder zuständigenBehördeauf Verlangenvorzulegen.DieFristbeginntmitdem
Ablaufdes Kalendermonats,indem ihmdie Ergebnisseder Untersuchungschriftlichmitgeteiltworden
sind (§2 Abs.3 Geflügel-Aufstallungsverordnung).

7.
Geflügel,ausgenommenGeflügel,das unmittelbarzur Schlachtungverbrachtwird,darf nur inden
Verkehrgebrachtwerden,soweitdas Geflügel7 Tage vordem Inverkehrbringenin einemgeschlossenen
Stalloder einerSchutzvorrichtunggehaltenund längstensvierWerktagevor dem Inverkehrbringen
klinischtierärztlichoder im Fallevon Enten und Gänsen virologischnach nähererAnweisungder
zuständigenBehördemitnegativemErgebnisauf Influenza-A-Virusder SubtypenH5und H7untersucht
wordenist. Derjenige,der Geflügelinden Verkehrbringt,hat eine tierärztlicheBescheinigungüberdie
Untersuchungnach Satz 1 mitzuführen.DieBescheinigungistauf Verlangender zuständigenBehörde
vorzulegen(§4 Geflügel-Aufstallungsverordnung).

8.
Treteninnerhalbvon24 Stunden in einemGeflügelbestandVerlustevon mindestensdreiTierenbeieiner
Bestandsgrößevon bis zu 100Tierenoder mehr als 2 vom Hundertder Tieredes Bestandesbeieiner
Bestandsgrößevon mehr als 100Tierenauf oder kommtes zu einer erheblichenVeränderungder
Legeleistungoder der Gewichtszunahme,so hat der Besitzerunverzüglichdurchden TierarztdieUrsache
feststellenzu lassen. Dabeiist immerauch auf Influenza-A-Virusder SubtypenH5und H7zu untersuchen
(§ 8 Abs. 1 Geflügelpest-Verordnung).

9.
Verstöße gegen die Bestimmungen der Geflügel-Aufstallungsverordnung können gemäß § 6 Geflügel-
Aufstallungsverordnung i. V. m. § 76 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe bund Nr.2 des Tierseuchengesetzes als
Ordnungswidrigkeitgeahndet werden. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu
fünfundzwanzigtausend Euro geahndet werden (§ 76 Abs. 3 Tierseuchengesetz).

10.
Gem. § 69 Abs.1 Nr.1 des Tierseuchengesetzesentfälltder Anspruchauf Entschädigungu. a., wennder
Besitzerder Tiereodersein VertreterimZusammenhangmitdem die EntschädigungauslösendenFall
eine erlassene Rechtsverordnungoder eine behördlicheAnordnungschuldhaftnichtbefolgt.

11.
Nach § 2 der Geflügelpestschutzverordnung hat jeder Geflügelhalter, der Geflügel im o. g. Gebiet in
Freilandhaltung halten willsicherzustellen, dass
-die Tiere nur an Stellen gefüttert werden, die für wildlebende Zugvögel nicht zugänglich sind,
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